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 Veröffentlicht am 13.11.1980

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §16 BIII2d

AußStrG §16 BIII2g

KlGG §14

KlGG §15

Rechtssatz

In der Rechtsansicht, daß die Verlassenschaft des Kleingärtners nach § 14 Abs 2 KlGG dann antragsberechtigt sei, wenn

einer von ihm vorgenommenen Übertragung seiner Rechte aus dem Unterpachtvertrag vor seinem Tode die

Zustimmung des Generalpächters noch nicht erblickt werden. Auch die Rechtsansicht, daß nach dem Tode des

Kleingärtners ungeachtet der vorher erfolgten Übertragung seiner Unterpachtrechte durch Rechtsgeschäft unter

Lebenden grundsätzlich die Bestimmung des § 15 KlGG zur Anwendung zu kömmen hätte, kann dem Wortlaut dieser

Gesetzesstelle nicht eindeutig entnommen werden.
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